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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.04.1991

Norm

StPO §149a

Rechtssatz

Die stets gegebene Möglichkeit, daß der Beschuldigte von seiner Telephonanlage Kontakt mit seinem Verteidiger

aufnimmt, steht grundsätzlich einer Überwachung des Telephones des Beschuldigten oder von Dritten nicht entgegen.
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